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Revision    
  Vorwort Vorwort 

Vorwort zur sechsten Auflage 
 

 
Seit der ersten Auflage dieses Kommentares haben sich Bedeutung, Umfang und Funktions-

weise der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen grundlegend verändert. Nachdem im Jahr 
1983 auf 243 Seiten ein Zugang zu einem für viele eher exotischen Rechtsgebiet durch die 
Kommentierung des IRG geschaffen wurde, mussten die Kommentatoren in den folgenden 
Auflagen mit der rasanten Entwicklung des Rechtshilferechts durch den Europarat, der Koope-
ration in Strafsachen in der EU, im Schengen-Raum sowie der vertikalen Rechtshilfe mit Inter-
nationalen Gerichtshöfen Schritt halten.  

Die Entwicklung dieses Kommentars wurde maßgeblich von Wolfgang Schomburg, der gemein-
sam mit Sigmar Uhlig die erste Auflage herausgab, und Otto Lagodny, der das Werk seit der zwei-
ten Auflage im Jahr 1992 mitverantwortete, geprägt. Ihr Wirken kann mit Fug und Recht eine 
Pionierleistung genannt werden: Sie haben das Konzept des Rechtshilferechts in einem Band 
entwickelt und konsequent in allen folgenden Auflagen verfolgt. Damit haben sie der Praxis in 
diesem komplexen und vielschichtigen Rechtsgebiet eine Arbeitshilfe an die Hand gegeben, die 
eine schnelle Orientierung und einen systematischen Zugang eröffnet, ohne die eine zügige und 
sachgerechte Lösung der mit der internationalen strafrechtlichen Zusammenarbeit verbundenen 
Rechtsfragen kaum möglich wäre. Der „Schomburg/Lagodny“ ist so zu einem Standardwerk ge-
worden, das für Generationen von Juristinnen und Juristen ein unverzichtbares Hilfsmittel bei 
der Bearbeitung von Rechtshilfeverfahren darstellt. 

Ihr Verdienst ist es jedoch nicht nur, einen systematischen und zusammenhängenden Über-
blick über die Rechtsquellen im Bereich der internationalen strafrechtlichen Zusammenarbeit 
geschaffen zu haben. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung für unser heutiges Verständnis 
der Rechtshilfe ist ihr Anspruch, die Doktrin zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vom 
Kopf auf die Füße zu stellen: Der von Wolfgang Schomburg und Otto Lagodny wesentlich mitent-
wickelte Ansatz, die internationale strafrechtliche Zusammenarbeit als Teil eines international-
arbeitsteiligen Strafverfahrens anzusehen, ist Voraussetzung dafür, das Individuum aus seiner 
„Objekthaftigkeit“ zu lösen, die bis heute prägend für seine Stellung in den zwischenstaatlichen 
Beziehungen ist. Zu Recht haben sie darauf hingewiesen, dass dieser Leitgedanke ein Gegenge-
wicht zu den gerade im zwischenstaatlichen Bereich immer wieder zu beobachtenden Tenden-
zen zur wechselseitigen Verantwortungsverschiebung sowie zur Relativierung und Einebnung 
unverzichtbarer prozessualer Prinzipien und Grundsätze ist. Diese schon in den Vorauflagen 
2006 und 2012 beschriebene Tendenz hat auch heute, am Ende des zweiten Jahrzehnts nach der 
Jahrtausendwende, leider an Aktualität nichts eingebüßt. Im Gegenteil, ein Blick auf die jüngs-
ten Entwicklungen der internationalen Politik lässt befürchten, dass in den internationalen Be-
ziehungen die Bedeutung der Menschenrechte, die Stellung des Individuums und die Gewähr-
leistung eines angemessenen Schutzstandards heftiger denn je in Frage gestellt werden.  

Auch wenn Wolfgang Schomburg und Otto Lagodny in der sechsten Auflage erstmals nicht mehr 
Teil des Autorenteams sind, so wird ihr Wirken doch weiterhin maßgeblich das Konzept und 
den Inhalt dieses Kommentars zum internationalen Rechtshilferecht in Strafsachen prägen. Für 
die Herausgeber Sabine Gless, Thomas Hackner und Sebastian Trautmann sowie die weiteren Auto-
ren Ralf Riegel, Christian Schierholt, Thomas Wahl und Frank Zimmermann erschien es daher kon-
sequent, die errungenen Meilensteine künftig mit einer Denomination des Kommentars als 
„Schomburg/Lagodny“ zu verdeutlichen. Das neue Autorenteam möchte diese Gelegenheit nut-
zen, um Wolfgang Schomburg und Otto Lagodny ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit zu danken. 

Inhaltlich bleibt die Kommentierung des IRG das Herzstück des vorliegenden Werks (Haupt-
teil I). Darin sind zunehmend die Transformationen von EU-Recht in das nationale Recht in-
tegriert. Der Kommentar behandelt in gewohnter Weise ferner den rechtshilferechtlichen Rah-
men durch die Europarats-Konventionen (Hauptteil II), Rechtsakte der EU einschließlich 
Schengen (Hauptteil III), rechtshilferechtliche Konventionen der Vereinten Nationen (Hauptteil 
IV), und die sonstigen für Deutschland wichtigen, insbesondere bilateralen Rechtshilfeverträge 
(Hauptteil V). Der Internationalen Strafgerichtsbarkeit ist Hauptteil VI gewidmet. Der in der 
fünften Auflage neu integrierte Teil zur Bedeutung der Menschenrechte im international-
arbeitsteiligen Strafverfahren wird in HT VII fortgeführt und weiterentwickelt. Bedauerlicher-
weise ist es nach dem Ausscheiden von Michael Bohlander nicht gelungen, die Übersetzung des 
IRG in die englische Sprache fortzuführen. Dies bleibt eine Herausforderung für die kommende 
Auflage.  

Bei dieser Auflage bedurfte es mit 2347 arabischen Seiten gewisser Beschränkungen, damit 
weiterhin „alles in einen Band“ passte: Für Rechtstexte, die nicht kommentiert werden und 
einfach zugänglich sind, sowie für englische Originaltexte wird auf den elektronischen Zugang 
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verwiesen. Eine weitere herausgeberische Entscheidung betrifft die Kommentierung der öster-
reichischen und schweizerischen Rechtshilfegesetze, die ebenfalls wegen des Umfangs des Werks 
nicht mehr fortgeführt werden konnte. 

Eine Schnellübersicht zur Struktur des Kommentars und eine neu gefasste Einleitung sowie 
Einführungen in alle Hauptteile und wichtige Sachthemen sollen die Arbeit mit der immer un-
durchdringlicheren Materie erleichtern.  

Rechtsprechung und Literatur wurden durchgängig mindestens auf den Stand vom 
31. August 2019 gebracht; die Vertragstabellen auf den Stand von 30. Juni 2019. In dieser Aufla-
ge konnten auch noch die Anpassungen des IRG aus Anlass der Umsetzung der Richtlinie 
2016/680 zum Datenschutz im polizeilichen und justiziellen Verkehr, die durch das Gesetz vom 
28.6.2019 erfolgt ist und durch das 5. IRG-Änderungsgesetz berücksichtigt werden. 

Unser besonderer Dank gilt weiterhin den Gastautoren Oberstaatsanwältin Gabriele Launhardt 
(Eurojust, zum gleichnamigen Teil), Rechtsanwalt Sören Schomburg (Rechtsanwaltskanzlei Ufer 
& Knauer Berlin, zur Fahndung, vor § 19), den Mitarbeiterinnen der Universität Basel Claudine 
Abt und Sylvia Meyer sowie Jan Christoph Nemitz (Auswärtiges Amt) für seine Unterstützung  
bei der Überarbeitung von Hauptteil VI. Soweit in einzelnen Teilen im Wesentlichen die bishe-
rige Bearbeitung fortgeführt wurde, erscheinen auch die Vorautoren weiterhin als Bearbeiter. 
Last but not least gebührt Dank Thomas Wahl, der nicht nur als Mitautor, sondern auch als für 
die Gesamtredaktion Verantwortlicher einen bedeutenden Anteil am Entstehen dieses Werkes 
hatte.  

Schließlich möchten wir uns noch ganz herzlich für die professionelle, geduldige und harmo-
nische Zusammenarbeit mit dem Beck-Verlag, insbesondere Frau Judith Simon, bedanken. 
 
Basel, Berlin, Bonn, Celle, Freiburg, Hannover und München  
im September 2019. 
 

Das Autorenteam 
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Revision Zur Struktur des Kommentars 
Zur Struktur des Kommentars Schnellübersicht 
 

Schnellübersicht: Zur Struktur des Kommentars 
 

 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen ist mehr als nur die Auslieferung einer verdächtigen 

oder verurteilten Person an das Ausland oder die Vernehmung eines Zeugen im oder für das 
Ausland. Die Rechtsgrundlagen für die strafrechtliche Zusammenarbeit sind mittlerweile so 
umfangreich und zugleich unübersichtlich geregelt worden, dass es selbst für spezialisierte Juris-
ten schwierig ist, mit den rasanten und oft auch hektischen Entwicklungen Schritt zu halten. 
Ein synoptischer Überblick ist nicht mehr möglich. Diese Auflage des Kommentars versucht 
durch die bislang bewährte und nur leicht angepasste Struktur eine Systematik in das kaum 
zu durchdringende Normengeflecht dieses Rechtsgebiets zu bringen, das von einer Vielzahl 
parallel agierender Rechtssetzungsorgane auf den verschiedensten völkerrechtlichen Ebenen – 
vom Einzelstaat bis hin zu den Vereinten Nationen – geprägt ist. Auch innerhalb einer Rechts-
setzungsebene werden Rechtsakte eher fragmentarisch als systematisch erarbeitet. Andererseits 
sollte nicht übersehen werden, dass es den wichtigsten Rechtssetzern in diesem Bereich – dem 
Europarat und der Europäischen Union – in den letzten Jahren gelungen ist, ein alle Bereiche 
abdeckendes Rechtshilferecht zu schaffen, das ein weitgehend kohärentes System der strafrecht-
lichen Zusammenarbeit für die jeweiligen Mitgliedstaaten darstellt. 

In der Sache geht es bei der Rechtshilfe in Strafsachen um eine über Grenzen hinweg erfor-
derliche Rechtshilfeverfahrensordnung, bei der sich mehrere Staaten Aufgaben und Verant-
wortlichkeit – auch und gerade gegenüber dem Individuum – teilen. Inhaltlich ist es das Ziel 
dieses Kommentars, ein faires internationales wie supranationales, arbeitsteiliges Strafverfahren 
zu fördern.  

Mit der Struktur des Kommentars wollen wir auch demjenigen, der sich erst in die Materie 
einarbeitet, einen ersten Zugang ermöglichen: Primär gestützt auf die Herkunft der Rechtsquel-
len ist der Kommentar in 7 Hauptteile und 8 Anhänge aufgegliedert. Diese Struktur soll vorab 
auch für denjenigen im Überblick vorgestellt werden, der bisher schon mit Vorauflagen – viel-
leicht sogar seit 1983 – gearbeitet hat, aber, wie das Feedback zeigt, ein Hilfsmittel zum schnel-
len jeweils erneuten Einstieg in eine sachgegeben schwierige Kompilation sucht.  
 

 
I. 7 Hauptteile, 8 Anhänge  

 
Der Kommentar ist in sieben Hauptteile gegliedert, die sich in ihrer Reihenfolge primär 

nach der historischen Entwicklung der Herkunft der Rechtsquellen richten.  
Hauptteil I: IRG als das deutsche Basisgesetz (mit Übersetzung) 
Hauptteil II:  Europarat  
Hauptteil III: Europäische Union (EU) einschließlich Zusammenarbeit im Schen-

gen Bereich 
Hauptteil IV: Vereinte Nationen (VN) 
Hauptteil V: Weitere Rechtshilfeverträge Deutschlands 
Hauptteil VI: Internationale Strafgerichtsbarkeit 
Hauptteil VII: Menschenrechte und Rechtsschutz im international-arbeitsteiligen 

Strafverfahren  
Daran schließen sich 8 Anhänge mit Auszügen zu folgenden Bereichen an: 

– Sonstiges relevantes Bundesrecht (BfJ-Gesetz, Bund-Länder Zuständigkeitsvereinbarung 
von 2004, RiVASt, RiStBV) und  

– weitere allgemeine internationale Regelungen über Auslegungen und Auskünfte (Wie-
ner VertragsRÜbk, WÜK, Konsulargesetz, Informationen zu den Staatennamen). 

 
 

II. Einheitliche Untergliederung der Hauptteile II, III und V 
 

Die Hauptteile II (Europarat), III (EU) und V (weitere Rechtshilfeverträge Deutschlands) sind 
nach folgendem Prinzip untergliedert: 
A:  Übereinkommen/Vorschriften zur Auslieferung 
B:  Übereinkommen/Vorschriften über die Sonstige (kleine) Rechtshilfe 
C:  Übereinkommen/Vorschriften zur Vollstreckungshilfe 
D/E:  Sonstige Übereinkommen und sonstige Rechtsakte zur Rechtshilfe in Strafsachen, be-

zogen auf Deliktsbereiche, Schutzbereiche oder besondere Instrumente/Mechanismen 
der Rechtshilfe. 

1
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III. Bereichsspezifische Einführungen 

 
Zum Einstieg und als Überblick besonders gedacht sind bereichsspezifische Einführun-

gen. Sie vertiefen die in der hier unmittelbar nachfolgenden „Einleitung: Das international-
arbeitsteilige Strafverfahren“ angesprochenen Fragen: 

 
IRG: HT I  

 
Europarat generell: HT II  

Auslieferung: HT II A 
Sonstige Rechtshilfe: HT II B 
Vollstreckungshilfe:  HT II C 

 
EU (einschl. Schengen) generell: HT III 

Auslieferung: HT III A 
Sonstige Rechtshilfe: HT III B 
Vollstreckungshilfe:  HT III C 
Verfahrenskoordination HT III D 
Zusammenarbeit im Schengen-Bereich: HT III E  

 
Vereinte Nationen und Rechtshilfe: HT IV 

Organisierte Kriminalität (UNTOC): HT IV B 
Terrorismusfinanzierung HT IV C 
Nuklearterrorismus HT IV D 
Antikorruptionsübereinkommen HT IV E 
Hochseepiraterie: HT IV F 

 
Bilaterale Rechtshilfeverträge: HT V  

 
Internationale Strafgerichtsbarkeit/Zusammen- 
arbeitsgesetz: HT VI  

 
Menschenrechte und Rechtsschutz im   
international-arbeitsteiligen Strafverfahren  
(IPbpR, EMRK, EUGrCh): HT VII  

 
 

IV. Die englische Sprache als Kommunikationsbrücke 
 

Die unterschiedlichen Sprachen der Akteure sind nicht nur in der Rechtshilfe eine Barriere, 
die durch eine lingua franca überwunden werden muss. Wie in vielen anderen Bereichen hat sich 
die englische Sprache hier weitgehend als gemeinsame Sprache durchgesetzt. Sie dient gerade 
in der auf Beschleunigung angewiesenen Rechtshilfepraxis auch dann als Kommunikations-
brücke, wenn keiner der an einer Rechtsdiskussion Beteiligten english native speaker ist. Ihre 
Bedeutung in der internationalen Kommunikation ist nicht zuletzt auch dem Umstand geschul-
det, dass Rechtstexte der Vereinten Nationen und des Europarates (auch) in englischer Sprache 
verbindlich sind, die deutsche Fassung dagegen lediglich eine Übersetzung darstellt. In den 
Hauptteilen II, IV–VI sind daher die jeweiligen Rechtstexte in deutscher und der an sich au-
thentischen englischen Sprache wiedergegeben. Wegen der besseren Lesbarkeit ist allerdings – 
im Unterschied zu den Vorauflagen – nunmehr die deutsche Fassung der Norm vorangestellt. 
Eine am Wortlaut orientierte Auslegung ist aber weiterhin nur unter Zugrundelegung – der 
jeweils nachfolgend abgedruckten – englischen (oder der anderen verbindlichen) Sprachfas-
sung(en) möglich (vgl. Art. 33 Wiener Vertragsrechtsübereinkommens – Anhang 5). Nicht 
mehr aufgenommen werden konnte (bedauerlicherweise) eine englische Fassung des IRG. 
Insofern muss auf die in der 5. Auflage noch abgedruckte Übersetzung von Michael Bohlander 
und Wolfgang Schomburg verwiesen werden (Stand 2011).  
 
 

V. Hintergründe der Struktur 
 

Praktiziertes Rechtshilferecht zeichnet sich durch ein immer dichteres Netzwerk multi- 
und bilateraler Verträge aus. Nicht nur die Partner der Rechtshilfeübereinkommen des Eu-
roparates – jetzt gesammelt in den „Council of Europe Treaty Series (CETS)“ – haben durch das 
Anwachsen dieser nunmehr pan-europäischen Institution auf derzeit 47 Mitgliedstaaten rapide 
zugenommen. Auch die Zahl multilateraler Konventionen ist sprunghaft gestiegen. Nachdem 

7 
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das Schengener Durchführungsübereinkommen durch den Amsterdamer Vertrag (1997) in Uni-
onsrecht („Schengen acquis“) aufgenommen worden war, hat der Rat der Europäischen Union 
in West- und Teilen Zentraleuropas die Federführung in Sachen Rechtshilfe übernommen, dies 
insbesondere nach den Erweiterungen der EU. Bis zum Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon 
(1. Dezember 2009) wurde dann auf der Grundlage insbesondere des Prinzips der gegenseitigen 
Anerkennung ein ganzes Tableau von fragmentarischen Rahmenbeschlüssen verabschiedet. 
Auch im Rechtsrahmen des Lissaboner Vertrag hat der EU-Gesetzgeber seine Tätigkeit fortge-
setzt und wichtige Rechtsakte wie die Europäische Ermittlungsanordnung oder die Verordnung 
zur grenzüberschreitenden Vermögensabschöpfung geschaffen. Diese sollen im Raum der EU 
nach dem prominenten Beispiel des EU-Haftbefehls insbesondere die Übereinkommen des Eu-
roparates ersetzen. Außerhalb der EU werden die hochqualifizierten Übereinkommen des Euro-
parats wegen ihrer nicht nur pan-europäischen Reichweite (z. Zt. 47 pan-europäische Mitglied-
staaten und bis zu 40 weitere Partnerstaaten weltweit) weiterhin von herausragender Bedeutung 
bleiben. 

Es erschwert die Rechtssuche zusätzlich, dass sowohl im Europarat wie auch in der EU 
Rechtshilfevorschriften nicht mehr nur als allgemeine Normen zur Kooperation in allen Kri-
minalitätsfeldern ausgearbeitet werden, sondern dass zunehmend delikts- oder instruments-
bezogene Spezialnormen entwickelt werden. Zudem werden gerade im Bereich der EU 
traditionell zusammengefasste Bereiche (z. B. Rechtshilfeübereinkommen) aufgebrochen und 
eher willkürlich und unsystematisch und zudem fragmentarisch geregelt (Registerauskunft, Be-
währungsüberwachung, Geldsanktionen, um nur wenige Beispiele zu nennen). 

In der übergroßen Mehrheit der Fälle dient das IRG nur lückenfüllend als Rechtsquelle hin-
ter vorrangigen internationalen Übereinkommen (vgl. § 1 Abs. 3 IRG). Allein die Verfahrens-
vorschriften werden im Allgemeinen nicht von Vorschriften völkerrechtlicher Verträge berührt. 
Das IRG bleibt zudem gerade in den meist schwierigeren Fällen vertragloser Rechtshilfe die 
zentrale Rechtsquelle. Deshalb bleibt die Kommentierung vom Aufbau her auf das IRG 
(Hauptteil I) konzentriert, während in den Hauptteilen II (Europarat), III (EU/Schengen) und 
IV (Vereinte Nationen) hauptsächlich ergänzende Hinweise aufgenommen wurden. 

In Weiterentwicklung der Vorauflage werden in HT VII erstmalig alle für das Rechtshilfe-
recht wichtigen internationalen bzw. europäischen menschenrechtlichen Gewährleistungen bzw. 
Rechtsschutzmöglichkeiten zusammengefasst. Sie sollen nicht nur die angesprochene Bedeutung 
der Grund- und Menschenrechte für ein faires international-arbeitsteiliges Strafverfahren vor 
Augen führen, sondern auch dem Praktiker aus einer Hand Auskunft darüber geben, welche 
Minimalrechte einem Individuum zustehen und welche Möglichkeiten es gibt, Rechte vor Ge-
richten/Gremien außerhalb der nationalen Rechtsordnung einzufordern. Menschenrechtliche 
Gewährleistungen sowie über den nationalen Tellerrand hinaus bestehende Rechtsschutzmög-
lichkeiten stellen ein überspannendes Band dar. Sie müssen jeweils in die im folgenden darge-
stellten Rechtshilfekreise hineingelesen werden. 
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Schaubild der Quellen zum Rechtshilferecht 

 
Es ergibt sich geographisch geordnet mithin folgendes Schaubild der Rechtsquellen: 

 

  
Das Netzwerk der Kooperation in Strafsachen stellt sich aus der jeweiligen nationalen Sicht 

(Zentrum) nach außen erweiternd wie folgt dar: 
 

– Nationales Recht  Ergänzendes und ausfüllendes nationales Recht (HT I) 
 

– Bilateral Bilaterale Übereinkommen (HT II und HT V) 
 

– EU/Schengen Rechtsakte der Europäischen Union (HT III A–D)/ 
Schengen-Besitzstand unter Berücksichtigung des Asso-
ziierungsstandes (HT III E) 

 
– CoE Council of Europe: Konventionen des Europarates nebst 

ZP (HT II) 
 

– UN United Nations/Vereinte Nationen (HT IV und VI) 
 
Die inneren Kreise (ab CoE) bilden das eigentliche europäische Netzwerk:  
Der Ursprung liegt in dem geographisch weitestreichenden Vertragswerk der inzwischen 

mehr als 80 Staaten, die – auch jenseits der Mitgliedstaaten des Europarates – an den verschiede-
nen Verträgen teilnehmen. Einige Verträge reichen daher weit über Europa in alle Kontinente 
hinaus. 

Den nächsten inneren Kreis bildet ein sich schnell entwickelndes Rechtshilfesystem innerhalb 
der gesamten Europäischen Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten (Stand 2019). Dieses ist nicht 
zu verwechseln mit dem des integrierten Schengener Rechtsraums. Die Geltungsräume sind 
nicht identisch, da die Assoziierungspartner Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz 
nicht der EU beigetreten sind, andererseits einige EU-Mitgliedstaaten (Irland, Dänemark) nicht 
dem Schengenraum zugehören.  

Im Zentrum bleibt notwendig das nationale Recht, womit nicht nur das nationale 
Rechtshilferecht (IRG) einschließlich der bilateralen Verträge und Zusatzverträge zu multila-
teralen Verträgen sowie Zusammenarbeitsnormen mit internationalen Strafgerichtshöfen, son-
dern auch das Strafprozessrecht (Verfahren im vornehmenden und/oder ersuchenden Staat) und 
das materielle Strafrecht angesprochen sind.  
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In jüngster Zeit haben vor allem Übereinkommen der Vereinten Nationen (äußerer 
Kreis) an Bedeutung gewonnen. Sie erzeugen bereichsspezifische (z. B. Betäubungsmittelrecht; 
Formen der organisierten Kriminalität) vertragliche Auslieferungs- und Rechtshilfebeziehungen 
zu Staaten, mit denen ansonsten gerade keine allgemeinen Auslieferungs- oder Rechtshilfeverträge 
bestehen. Zum Teil geht die Kooperation der Sache nach über traditionelle europäische Instru-
mente hinaus oder füllt Ratifikationslücken (z. B. die Übertragung von Strafverfahren nach 
Art. 21 VN-OrgKrim-Übk – HT IV B). 

Damit wird auf der Grundlage des am 1. Januar 2020 geltenden Rechtszustandes und 
(weitgehend) der bis dahin ergangenen Entscheidungen der Obergerichte dem Anspruch des 
Titels folgend das gesamte für den deutschsprachigen Rechtsraum wesentliche Rechtshilferecht 
in Strafsachen zusammengetragen und z. T. kritisch erläuternd begleitet. Bei neuen Konventio-
nen wird der bisherigen Übung folgend im Wesentlichen auf die jeweils relevanten amtlichen 
Begründungen (explanatory reports der den Text entwerfenden internationalen Institutionen/ 
Denkschriften nationaler Gesetzgeber) zurückgegriffen.  
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